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Wittstock/Dosse Beschluss-Nr. 64-2019-SVV
Öffentlich

Sitzungsvorlage für: Nichtöffentlich

Stadtverordnetenversammlung Bekanntmachung ja

Sitzungsdatum: 11.12.2019 Bekanntmachung nein

Fachbereich
Bürgermeister

Anwesende Abstimmungsergebnis
Sitzungs-
termin

TOP Soll Ist Ja Nein Enthaltung Abstimmungsart

Hauptausschuss 20.11.2019  4. 6 6 6 Gemäß
Beschluss-
vorschlag

Beschlussentwurf
Die Stadtverordnetenversammlung Wittstock/Dosse beschließt,

                Herrn Martin Bünning
          und

             Herrn Mike Blechschmidt

in den Beirat der REG Regionalentwicklungsgeselllschaft Nordwestbrandenburg mbH zu entsenden.   

Der o.g. Beschluss wird wie folgt neu gefasst:
(Änderung/Streichung/Zusatz zum Beschlussvorschlag) nichtzutreffendes streichen

  

Beschlussfassung wie Vorschlag/Änderungen (nichtzutreffendes streichen)

Anwesende 19 Anmerkung:

Ja-Stimmen 19 Auf Grund des § 22 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) waren _____
Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

              
               

Nein-Stimmen
Enthaltungen
gezeichnet
Der Vorsitzende

____________________
                                                                        Siegel (Siegel)

gezeichnet
Der Bürgermeister

____________________



Rechtsgrundlagen:
§§ 97, 41 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember
2007 (GVBl.I/07, [Nr. 19], S.286) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni
2019 (GVBl.I/19, [Nr. 38])
§ 1 der Beiratsordnung der REG Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg mbH
vom 16.10.2014   

Finanzielle Auswirkungen
Einnahmen Mittel stehen zur Verfügung
Keine haushaltsmäßige Berührung Mittel stehen nicht zur Verfügung

zur Kenntnis genommen:
Stadtkämmerei

Sachverhalt: Beschluss-Nr. 64-2019-SVV
Die Stadt  Wittstock/Dosse  ist  laut  Beschluss  der  Stadtverordnetenversammlung  Wittstock/Dosse  vom
18.12.2013 (433-2013-SVV)  als  Gesellschafter  der  REG  Regionalentwicklungsgesellschaft
Nordwestbrandenburg mbH beigetreten.
Gemäß § 1 der Beiratsordnung der REG entsendet  jeder Gesellschafter 2 Mitglieder in den Beirat der
REG, wobei mindestens ein Mitglied eine leitende Funktion in einem Standort prägenden Unternehmen
mit Sitz oder Niederlassung im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, in einem Verband der Unternehmer oder
der Gewerbetreibenden  haben  sollte.  Die  Amtsdauer  eines  Beiratsmitgliedes  beträgt  4  Jahre.  Auch
nach Ablauf  dieser  Zeit  bleibt  ein Beiratsmitglied  solange im Amt,  bis ein Nachfolger  entsandt  ist.  Die
wiederholte Entsendung eines Beiratsmitgliedes ist zulässig.
Scheidet ein  Beiratsmitglied  vor  Ablauf  der  Amtszeit  aus,  so  erfolgt  die  Nachbesetzung  durch
denjenigen, von dem es entsandt wurde. Eine Abberufung ist möglich.

Herr Mike  Blechschmidt  hatte  dieses  Amt  bereits  seit  Beschlussfassung  der
Stadtverordnetenversammlung Wittstock/Dosse (Beschluss-Nr. 61-2014-SVV) inne. Er ist Vorsitzender
des Wachstumskern Autobahndreieck Wittstock/Dosse e.V.

Eine Erklärung  von  Herrn  Blechschmidt  auch  weiter  im  Beirat  mitzuwirken,  liegt  der  Stadt
Wittstock/Dosse vor.

Herr Martin  Bünning  als  Amtsleiter  des  Amtes  für  Stadtentwicklung  der  Stadt  Wittstock/Dosse
übernahm die  Funktion  mit  Beschluss  der  Stadtverordnetenversammlung  Wittstock/Dosse  (Beschluss-
Nr. 209-2017-SVV).

Die Tätigkeit im Beirat der REG erfolgt ehrenamtlich.   


